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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger

Redaktion: H. WYD ER, Fiirspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZURICH — Nachdruck ist nur unter Quellenangabe gestatiet.

NR. 1 1. JANUAR 1945

S. JAHRGANG

A.Entscheide des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes
gemif Art. 18 des Konkordates iiber die wohnortliche Unterstiitzung |

I

In Art. 13 Abs, 1 des Konkordates ist der Ausdruck ,fortgesetzi* zu verstehen
als regensatz zu einmaligen oder doch nur gelegentlichen Akten der MiBwirtsehaft,
Verwahrlosung, Liederlichkeit usw. Fortgesetzte MiBwirtsehaft usw. liegt auch vor,
wenn eine Reihe von einzeln kaum feststellbaren Handlungen besteht, die ge-
samthaft ein Verhalten darstellen, durch das ein chronischer Zustand herbei-
gefiihrt wird, der Unterstiitzungsbediirftigkeit bedingt oder vermehrt. (Ziirich c.
Aargau i. S. H. Z.-F., vom 4. Dezember 1944.)

In tatsdachlicher Hinsicht :

H. Z., geboren am 27. Mirz 1911, Gartner, Biirger von K., Kanton Ziirich,
hat seit 1932 Wohnsitz im Kanton Aargau, und zwar nacheinander in A., K.,
B. und E. Er arbeitete bis 1939 als angestellter Gértner in A. 1941 machte er sich
selbstdndig und iibernahm Gartenarbeiten auf eigene Rechnung. Seine Familie
besteht aus der Ehefrau und 5 Kindern, die 1932, 1933, 1936, 1938 und 1942
geboren sind. Am 26. April 1944 wurde Z. vom Bezirksgericht Aarau wegen Ver-
nachlissigung der Unterstiutzungspflichten gegeniiber seiner Familie mit 14 Tagen
Gefingnis bestraft, mit bedingtem Strafvollzug wihrend 8 Jahren und Wirts-
hausverbot von 1 Jahr. Er hat wihrend langer Zeit wenig gearbeitet, und war
ein ausgesprochener Wirtshaushocker. Dabei wire Arbeit zu finden gewesen,
aber Z. wollte eben sein eigener Meister sein.

Zirich macht geltend, Aargau habe vorschnell die Heimschaffung beschlossen.
Die Familie sei bisher wenig unterstiitzt worden. (Das trifft zu, weil die Frau
aullerordentlich tiichtig und fleiig zu sein scheint.) Angesichts des Gerichts-
urteils, das von der Moglichkeit einer Besserung ausgehe, hitte Aargau zuwarten
sollen bis zur allfilligen Feststellung, daB die Besserung nicht eingetreten sei.
Es liege keine fortgesetzte MiBwirtschaft vor.

Hieriiber zieht das Departement in rechiliche Erwdgung :

- Daf3 der Heimschaffung eine lingere Periode konkordatlicher Unterstiitzung
vorausgegangen sein miisse, verlangt das Konkordat nicht.

Schuldhafte MiBwirtschaft, Liederlichkeit und Arbeitsscheu liegen bei Z.

vor, und zwar als eine wesentliche Ursache der Unterstiitzungsbedirftigkeit.
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Der Ausdruck ,fortgesetzt’ in Art. 13 Abs. 1 des Konkordates darf nicht etwa
in dem Sinne verstanden werden, dafl der Wohnkanton jahrelang zusehen miisse,
bis er mit Heimschaffung eingreifen kann. ,,Fortgesetzt™ steht hier im Gegensatz
zu einmaligen oder doch nur gelegentlichen Akten der MiBwirtschaft usw. Die
fortgesetzte MiBwirtschaft und Liederlichkeit kann auch in einer Kette von
einzeln kaum feststellbaren Handlungen bestehen, die in ihrer Gesamtheit ein
Verhalten darstellen, durch das ein einigermaflen chronischer Zustand entsteht,
der Unterstiitzungsbedirftigkeit bedingt oder vermehrt.

Bei MiBwirtschaft, Liederlichkeit usw. sollen allerdings die Behérden bessernd
eingreifen. Sie miissen dabei auch eine gewisse Geduld aufwenden. Es fragt sich
aber im Einzelfall, ob es Sache der wohnoértlichen Behorde sei, mit der Heim-
schaffung zuzuwarten und dem Unterstiitzten die Chance der Besserung zu geben,
oder der heimatlichen Behérde, die ja gemal Art. 45 der Bundesverfassung den
Wohnkanton zwingen kann, die Niederlassung weiter zu dulden, indem sie an-
gemessene Unterstiitzung gewdhrt. Die Heimschaffung kann auf alle Fille nicht
erst dann zulédssig sein, wenn keine Besserung mehr mdglich scheint. Praktisch
hat der Heimschaffungsbeschlul oft eine momentane Besserung zur Folge. Zu-
zuwarten, ob diese von Dauer sei, kann aber dem Wohnkanton nicht zugemutet
werden, sofern die konkordatlichen Voraussetzungen der Heimschaffung be-
stehen. Mit dem Gesagten soll nicht eine neue, verschirfte Praxis in der Anwendung
von Art. 13 eingefithrt werden; es will nur die Grundsétze verdeutlichen, nach
denen schon bisher entschieden worden ist.

Z. hat immerhin so schwer und dauernd gefehlt, daB der Heimschaffungs-
beschluBl bestitigt werden muB. |

A Aus diesen Griinden hat das Departement beschlossen :
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden

1. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit des
Verfakrens bedingt, dafy Parteien und Zeugen durch den Richter persinlich einzu-
vernehmen sind. — Vorausselzung der Beitragspflicht unter Geschwister ist . a.
das Vorhandensein giinstiger Verhdlinisse beim Pflichtigen, wobei nicht nur auf
dessen Erwerbseinkommen, sondern auf seine gesamte wirtschaftliche Lage abzu-
stellen ist. — Der Pflichtige kann verlangen, daf8 sein Beitrag in Raten féllig werde.

- Der Regierungsstatthalter von T. hat am 1. Juni 1944 Frau J. A.-M., geb.
1900, Wwe. des E., gew. Backermeisters, verurteilt, der Armenbehérde S. fiir
ihren Bruder E. M. einen jahrlichen Verwandtenbeitrag von Fr. 200.— zu be-
zahlen. Gegen diesen Entscheid hat Frau A. mit Eingabe vom 5. Juni 1944 an den
Regierungsrat des Kantons Bern Rekurs erhoben mit dem Begehren, der von ihr
zu leistende Verwandtenbeitrag sei auf Fr. 40.— jahrlich herabzusetzen. Die
Armenbehorde S. beantragt Abweisung des Rekurses.

Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwdgung :

1. GemaB Art. 33 des Gesetzes tiber die Verwaltungsrechtspflege ist die Wei-
terziehung eines erstinstanzlichen Entscheides binnen 14 Tagen seit der Er6ffnung
bei der Behorde zu erkliren, die den erstinstanzlichen Entscheid gefillt hat. Frau
A. hitte demnach ihren Rekurs beim Regierungsstatthalter von T. anbringen



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

